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Beschlussvorlage 
 
EGem Stadt Tangerhütte 
Bürgermeister 

Vorlage Nr.: BV 0249/2025 
öffentlich 

 
Amt/Geschäftszeichen: Amt für Gemeindeentwicklung Datum: 15.04.2025 
Bearbeiter: Claudia Wittke Wahlperiode 2024 - 2029 

 

Beratungsfolge Termin Abstimmung   Ja | Nein | Enthaltung 

Haupt-, Finanz- und 
Vergabeausschuss 

05.05.2025 empfohlen   7  |    3   |   0 

Stadtrat 14.05.2025 Abstimmung am 21.05.2025       ---------    

Stadtrat 21.05.2025 beschlossen 16  |    6   |   1 

 
Betreff: Änderungsvertrag Altmärkischer Tierschutzverein Kreis Stendal e.V. 
 

 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat stimmt dem beiliegenden Änderungsvertrag zum Tierschutzvertrag mit dem 
Altmärkischen Tierschutzverein Kreis Stendal e.V. rückwirkend zum 01.01.2025, basierend 
auf den Basiskosten zu. 
Der Bürgermeister wird beauftragt diesen mit dem Altmärkischen Tierschutzverein zu 
unterzeichnen. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 

Kosten 
des Vorhabens 
 

 

Mittel bereits 
veranschlagt 

 

Deckungsvorschlag 
(wenn nicht veranschlagt) 
 
 

x Ja  Nein 

Jahr 2025  
26.200 EUR Produkt-Konto: 11130_5459000 

ggf. Stellungnahme Kämmerei  

 
Anlagen: Änderungsvertrag Tierheimvertrag  
 

 
 
 
______________________    
Andreas Brohm 
Bürgermeister          Siegel 
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Begründung: 
 
Bereits in der Fraktionsrunde und auch in der Ortsbürgermeisterrunde informierte die 
Verwaltung über den neu abzuschließenden Änderungsvertrag mit dem Altmärkischen 
Tierschutzverein Kreis Stendal e.V. zur Unterbringung von Fundtieren, aber auch 
Verbringung von sichergestellten Tieren ins Tierheim. 
 
Diese Änderung zum Tierheimvertrag betrifft derzeit alle Kommunen im Landkreis Stendal. 
 
Die Kommunen haben hierbei die Wahl einen Vertrag abzuschließen, der auf einer 
Pauschale je Einwohner beruht oder einen Basiskostenvertrag abzuschließen und für jedes 
Fund- bzw. Unterbringungstier zu zahlen. 
 
Derzeit besteht mit dem Tierheim ein Vertrag aus 2022, der auf einer Pauschale je 
Einwohner von 2,33 € beruht. Die Gesamtkosten jährlich belaufen sich derzeit auf 24.537,24 
€. 
 
Der Vertrag mit der neuen Pauschale je Einwohner von 3,38€ würde für die 
Einheitsgemeinde Gesamtkosten von jährlich 35.652,00€ bedeuten (zum 01.01.2024 = 
10.548 Einwohner). 
 
Mit dem Tierheim konnte für den Abschluss des Basiskostenvertrages ein Pauschalbetrag 
von 20.000 € besprochen werden. Aufgenommene Tiere werden pro Tag auf bis zu 60 Tage 
zusätzlich berechnet. Für Hunde liegt der Tagessatz bei 8,00€, für Katzen bei 5,00€.  
Nach den aus 2023 aufgenommenen Tieren im Jahr würde sich ein jährlicher Gesamtbetrag 
von ca. 26.145 € ergeben.  
Der Abschluss des Basiskostenvertrages erweist sich damit als für die Einheitsgemeinde 
günstigere Variante. 
 
Beide angebotenen Vertragsmöglichkeiten enthalten eine jährliche Kostensteigerung von 
2%. 
 
Zusätzlich wurde mit dem Tierschutzverein vertraglich aufgenommen, dass Tiere nur in 
Rücksprache mit dem Ordnungsdienst bzw. Bereitschaftsdienst aufgenommen werden. 
Damit verhindern wir das doch oft wahllose abgeben von Wildtieren (Katzen) bzw. können 
bei gechippten Tieren den Besitzer selbst über das entsprechende Register ausfindig 
machen und so unnötige Tierheimkosten vermeiden.  
 
Alle mit dem Tierheim verhandelten Zusätze sind in rot im Vertrag markiert. 
 
Um die ordnungsgemäße Unterbringung der Fundtiere, herrenlosen Tiere und Tiere, die im 
Rahmen der Gefahrenabwehr von der EG Stadt Tangerhütte in Besitz genommen werden, 
weiterhin gewährleisten zu können, ist die Beschlussfassung des beiliegenden Vertrages mit 
dem Tierschutzverein notwendig.  
Alternativen zum vorliegenden Vertrag wurden geprüft.   
Die Unterbringung der Tiere im Tierheim Gardelegen und Wolmirstedt, wurde auf Grund des 
fehlenden Personals sowie der nicht vorhandenen finanziellen Mittel zur Verbesserung der 
Personalsituation, abgelehnt. Weitere Möglichkeiten sind nicht vorhanden. 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Nach dem o.g. empfiehlt die Verwaltung den Abschluss des Basiskostenvertrages zu dem 
ihnen vorliegenden Entwurf. Dieser stellt sich nach den genannten Kostensätzen und 
untenstehender Kostengegenüberstellung, als wirtschaftlichste Variante dar. 
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Kostengegenüberstellung Vertrag Basiskosten – Pauschale je Einwohner: 
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